
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besondere Bedingungen für eine aktive Mitgliedschaft 
 
 
Alle „aktive Mitglieder“ erkennen mit der Unterschrift unter den Aufnahmeantrag folgende 
besonderen Bedingungen an: 
 

Die aktiven Mitglieder sind berechtigt an sämtlichen angebotenen Kursen teilzunehmen. 
 
1. Die Vereinsbeiträge sind im Voraus zum Ersten des Monats fällig.  
 
2. Der Verein behält sich Preisänderungen vor und verpflichtet sich, diese zwei Monate vor 

Inkrafttreten schriftlich in den Unterrichtsräumen bekannt zu geben. 
 

3. Die Kündigungsfrist der aktiven Mitgliedschaft beträgt einen Monat zu jedem 
Quartalsende. 

 
4. Die Teilnahme an den Kursen des Vereins geschieht auf eigene Verantwortung. Der Verein 

übernimmt keine Aufsichtspflicht für Minderjährige, keine Haftung für Verlust und 
Beschädigung mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände und Geld, sowie keine Haftung 
für Verletzungen/Unfälle des aktiven Mitgliedes. 

 
5. Der Verein behält sich Trainerwechsel, Trainervertretungen, sowie terminliche Änderungen 

der Kursangebote vor. 
 

6. Die angebotenen Kurse finden nur ab einer bestimmten Mindestteilnehmerzahl statt. 
 

7. An gesetzlichen Feiertagen, sowie während der Schulferien finden grundsätzlich keine 
Kurse statt; Ausnahmen sind möglich und werden rechtzeitig angekündigt. 

 
8. Verpasste Kursstunden können in Absprache mit der Trainerin im Rahmen der übrigen 

Kurse nachgeholt werden. Eine Verpflichtung seitens des Vereins besteht hierfür nicht. 
Eine Gebührenerstattung ist nicht möglich. Bei längerer Abwesenheit des aktiven 
Mitgliedes ist ein Ruhen der Mitgliedschaft in Absprache mit dem Verein möglich. Eine 
Verpflichtung seitens des Vereins besteht hierzu nicht. 

 
9. Die Informationsebene für alle Vereinsmitglieder sind im Wesentlichen die Aushänge an 

den Info-Boards, sowie das Internet (eMails bzw. Vereinshomepage oder Newsletter). 
 

10. Gerichtsstand ist Monschau 
 
 


